
Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage
BV/05/22/146
öffentlich

Gemeinde Hohenkirchen städtebauliches 
Konzept Bereich Liebeslaube unter 

Berücksichtigung der Bauleitplanung für den B-
Plan Nr. 24 und für den B-Plan Nr. 33 der 

Gemeinde Hohenkirchen im Bereich Liebeslaube
Hier: Information zur weiteren Vorbereitung

Organisationseinheit:
Bauwesen

Datum
31.08.2022

Bearbeiter:
Antje Burda

Verfasser:
Maria Schultz

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen 
(Vorberatung) 13.09.2022 Ö
Gemeindevertretung Hohenkirchen 
(Entscheidung) 28.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Die Zielsetzungen für diese Bauleitplanung wurden ergänzt und präzisiert. Die 
Geltungsbereiche grenzen aneinander.
Die Straßenführung nördlich des Bebauungsplanes Nr. 33 wird zum Gegenstand 
der Bauleitplanung für den B-Plan Nr. 24. In diesem Zusammenhang sind die 
Anforderungen an die Bereitstellung der Flächen für den Straßenbau zu klären. 
Hier ist insgesamt zu regeln, ob zwingend die Inanspruchnahme von Waldflächen 
notwendig ist oder eine Verlagerung in den westlich gelegenen Bereich unter 
Beachtung des Biotopschutzes und/oder unter Inanspruchnahme von Flächen des 
Campingplatzes möglich ist. Dies ist entsprechend zu begründen.
In Abhängigkeit von der Entscheidung ist die Abstimmung mit der Forst oder der 
unteren Naturschutzbehörde zu suchen und eine geeignete Grundlage für das 
weitere Planverfahren zu schaffen. Im Bereich der Schmalstelle für die 
Straßenausbildung inklusive Geh- und Radweg ist die naturräumliche Situation in 
der Anlage dargestellt. Auf der östlichen Seite befindet sich Wald als naturnahes 
Feldgehölz. Auf der westlichen Straßenseite ist eine trocken gefallende Senke 
vorhanden. Die entsprechenden Erfordernisse an die weitere Bearbeitung sind 
abzustimmen.
Im Zusammenhang mit dem bereits bestätigten städtebaulichen Konzept für den 
B-Plan Nr. 33 sind die konkreten Nutzungen und Zuordnungen nochmals zu 
erörtern. Der öffentliche Bedarf an Parkplätzen ist im Bereich des gemeindlichen 
Parkplatzes abzusichern. Hier ist auch die Infrastruktur für Ver- und Entsorgung 
vorzubereiten. Es ist zu prüfen, inwiefern in diesem Bereich auch Anlagen zur 
Lagerung und Verwertung von Seegras so integriert werden können, dass sie 
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verträglich landschaftlich eingebunden werden können. Auf dem Bereich des 
Campingplatzes ist insgesamt der Bedarf an privaten Stellplätzen für die 
Campingplatznutzung in dem tatsächlich erforderlichen Umfang abzusichern. Die 
jeweiligen Größen der Teilflächen sind unter Berücksichtigung der 
verkehrstechnischen Untersuchung eines Verkehrskonzeptes abzustimmen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen bestätigt das 
Verkehrskonzept zur Anbindung der Infrastruktureinrichtungen des B-Planes Nr. 
33 und des B-Planes Nr. 24 an die Landesstraße und führt das 
Aufstellungsverfahren unter Berücksichtigung der Regelung der Zufahrt unter 
Berücksichtigung naturschutzfachlicher und forstrechtlicher Belange fort.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 05 / 51101 / 56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 d2022-08-30Hoki_B24_BV-Entwurf_A3A4_Arbstd. öffentlich

2 d2021-11-30Hoki_B33_Konzept-Var1. öffentlich

3 d2021-11-30Hoki_B33_Konzept_Var2. öffentlich

4 2022-08-29_Hoki-B24_Senke-suedl-Plangebiet öffentlich
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FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG
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Hohenkirchen
B-Plan 24

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 24 der 
Gemeinde Hohenkirchen

NWM09575
Biotopname: Feldgehölz; Esche; Erle; Ahorn; 
Eiche; frisch-trocken
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze

Quelle: umwltkarten.mv-regierung.de, Zugriff 29.08.2022

Beschreibung:
Vorhandene, trockengefallene Senke, die 
mit einer ruderalen Staudenflur überwuchert 
ist. An der Böschungsoberkante der Senke 
befinden sich Bäume (vorrangig Weiden).
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